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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.09.1980 

Geschäftszahl 

0016/78 

Rechtssatz 

Eine einmal getroffene notstandspolizeiliche Maßnahme im Sinne des § 129 Abs 6 BO für Wien, die aus 
welchen Gründen immer für längere Zeit aufrecht erhalten bleibt, muß - unter der Voraussetzung des 
Weiterbestandes der alten Gefahr - nicht durch einen nachfolgenden baupolizeilichen Auftrag im Sinne des § 
129 Abs 4 BO für Wien gedeckt werden. Eine derartige Anordnung kann der Bo für Wien nicht entnommen 
werden. 


